
abgeschlossene Berufsausbildung
 im geeigneten Lehrberuf

dringend empfohlen:
Ingenieurausbildung oder

 in Einzelfällen abgeschlossene Techniker- 
oder Meisterausbildung in einem geeigneten 

Fachbereich

+
Lehrgang F-III (Gruppenführer)

+
 Lehrgänge F/B-VB f. Fü und F/B-VbB

Einzelfallprüfung und Meldung des 
Fortbildungsbeginns durch  die 

Brandschutzdienststelle***

Praktikum

- in der eigenen Fortbildungsstelle

- mind. 3 Wochen bei einer
  anderen Fortbildungsstelle

an der Hessischen 

Landesfeuerwehrschule

Prüfung   
Sachverständiger der 
Feuerwehr für den VB

(1 Woche)

„Sachverständige/r der Feuerwehr für den Vorbeugenden Brandschutz“

Eignungsnachweis
der 

Brandschutzdienststelle**

Praktikumsnachweis

abgeschlossene Ausbildung
 für den mittleren 

feuerwehrtechnischen Dienst 
Lehrgang B-III (Abschlusslehrgang)

+
Lehrgänge

F/B-VB f. Fü und F/B-VbB

*     Gilt auch für Mitarbeiter/-innen von Werkfeuerwehren, wenn Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes gemäß HBKG § 16 Abs. 2 übertragen wurden.
**   Für Mitarbeiter/-innen von Werkfeuerwehren ist für den Eignungsnachweis die Leiterin oder der Leiter der Werkfeuerwehr verantwortlich.
*** Werkfeuerwehren melden direkt bei der HLFS an und legen den Nachweis der Übertragung der Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes nach § 16 Abs. 2     
        HBKG vor.

Schematische Darstellung der Fortbildung und Prüfung zum
 „Sachverständigen der Feuerwehr für den Vorbeugenden Brandschutz“

 in Hessen

Ziffer 21
≥ 3 Jahre Tätigkeit

Antrag
Lehrgang und Prüfung

Übergangsregelung
3 Jahre

Eignungsnachweis
 der 

Brandschutzdienststelle**

Praktikums-

bedingungen 

erfüllt

Eignungsnachweis
 der 

Brandschutzdienststelle**

Praktikums-

bedingungen 

erfüllt

Erforderliche 

Kenntnisse vorhanden. 

Für die direkte 

Teilnahme an der 

Prüfung

geeignet.

Alle Inhalte und 

Anforderungen des 

Fortbildungskonzeptes

sind vorhanden.

Geeignet für die

 direkte Ernennung

Legende:

an der Hessischen 

Landesfeuerwehrschule

Lehrgang  
Sachverständiger der 
Feuerwehr für den VB

(3 Wochen)

abgeschlossene Ausbildung
 für den

gehobenen oder höheren 
feuerwehrtechnischen 

Dienst 

Eingangsvoraussetzungen
für das Personal einer Brandschutzdienststelle*

Ziffer 22
 ≥ 3 Jahre Tätigkeit

Antrag
 nur Prüfung

Übergangsregelung
3 Jahre                     

Ziffer 23
≥ 10 Jahre Tätigkeit

Antrag
Anerkennung zum

 SV der Feuerwehr für den VB
Übergangsregelung

1 Jahr

Optionen

Regelweg
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